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Newsletter 4, Juli 2026 
Handelsregister 
Endgültige Ablösung der Domain www.oera.li 

Stiftungs- und Trustaufsicht/Geldwäscheprävention 
Neuerungen infolge der Beaufsichtigung von gemeinnützigen 
Treuhänderschaften (Trusts) 

Grundbuch 
Neue Schalter Öffnungszeiten am Mittwoch 

1. Handelsregister 

Endgültige Ablösung der Domain www.oera.li 

Die bisherige Internetadresse des liechtensteinischen Firmenindex (www.oera.li) wird 
endgültig abgelöst. Aktuell werden Besucher noch automatisch auf die neue Domain 
weitergeleitet. Zukünftig wird der Firmenindex nur noch über die Domain 
www.handelsregister.li erreichbar sein. 

 

2. Stiftungs- und Trustaufsicht/Geldwäscheprävention 

Neuerungen infolge der Beaufsichtigung von gemeinnützigen 
Treuhänderschaften (Trusts) 

Am 1. Juli 2026 ist die Reform des Treuhänderschaftsrechts (Trustrechts)1 in Kraft getreten. 
Mit dieser Gesetzesrevision wurde unter anderem die Governance von gemeinnützigen 
Trusts gestärkt, indem diese nunmehr unter der Aufsicht der Stiftungs- und 
Trustaufsichtsbehörde (STIFTA) stehen. Über die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen 
im Treuhänderschaftsrecht wurde bereits überblicksmässig mittels des AJU-Newsletters 
3/2026 informiert. 

  

 

1 LGBl 2026/12. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oera.li%2F&data=05%7C02%7CTimo.Bereuter%40llv.li%7C9c885e4f68964085b51008ded74c88d9%7Cd5b6ddd0253040f498a234ac286d8ef1%7C0%7C0%7C639184920888968830%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=j5tswcBpa%2FhbJfA2S9DtVpqLRTGv7G70kPpVg3i0TeM%3D&reserved=0
http://www.handelsregister.li/
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Infolge der neu vorgesehenen Beaufsichtigung von gemeinnützigen Trusts ergeben sich 
verschiedene wesentliche Neuerungen, über die im Folgenden informiert wird: 

1. Neue Behörden- und Abteilungsbezeichnung 

Aufgrund der Erweiterung der Aufsichtskompetenzen wurde die im Personen- und 
Gesellschaftsrecht (PGR) vorgesehene Behördenbezeichnung von bislang 
«Stiftungsaufsichtsbehörde» (STIFA) in neu  

«Stiftungs- und Trustaufsichtsbehörde» (STIFTA) 

geändert. Ebenso wurde die Bezeichnung der zuständigen Abteilung innerhalb des Amtes 
für Justiz in neu  

«Stiftungs- und Trustaufsicht/Geldwäscheprävention» (STIFTA/GWP) 

geändert. 

2. Neue E-Mail-Adresse 

Die neue allgemeine E-Mail-Adresse der STIFTA lautet: 

info.stifta.aju@llv.li 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Postadresse der STIFTA wie 
folgt unverändert bleibt: 

Giessenstrasse 3 
Postfach 684 
9490 Vaduz 

3. Neue Webseite sowie neue bzw. aktualisierte Merkblätter und Vorlagen 

3.1. Neue Webseite 

Aufgrund der gesetzlichen Neuerungen wurde die Webseite der STIFTA umfassend 
überarbeitet und neu gestaltet. Ziel der neuen Webseite ist es, den erweiterten 
Aufgabenbereich der Behörde übersichtlich und vollständig darzustellen und den 
betroffenen Akteuren praxisnahe Informationen und Hilfestellungen zur Verfügung zu 
stellen. 

Auf der neuen Webseite www.stifta.li finden sich unter anderem folgende Inhalte: 

• Allgemeine Informationen zu den Aufgaben und dem Auftrag der STIFTA 

• Informationen zu Stiftungen und Trusts und deren Verwaltung 

• Verschiedene Merkblätter und Vorlagen für Stiftungen 

• Verschiedene Merkblätter und Vorlagen für Trusts 

• Informationen zu massgeblichen Übergangsbestimmungen für Trusts 

mailto:info.stifta.aju@llv.li
http://www.stifta.li/
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3.2. Neue bzw. aktualisierte Merkblätter und Vorlagen 

a) Stiftungen und Trusts 

Für die neu von der STIFTA beaufsichtigten gemeinnützigen Trusts werden auf der 
Webseite der STIFTA (www.stifta.li) Merkblätter und Vorlagen zu den wesentlichen 
Vorgängen bereitgestellt, die im Zusammenhang mit der Aufsicht stehen. Dies betrifft 
insbesondere die Unterstellung von gemeinnützigen Trusts unter die Aufsicht der STIFTA, 
die Bestellung von Revisionsstellen, die Befreiung von der Revisionsstellenpflicht, die 
Berichtspflichten der Revisionsstellen sowie die Beendigung eines Trusts. 

Darüber hinaus wurden die bestehenden Merkblätter und Vorlagen betreffend die 
aufsichtspflichtigen Stiftungen aktualisiert. Dabei wurden im Wesentlichen lediglich 
punktuelle Anpassungen sowie eine Aktualisierung der Bezeichnungen vorgenommen. Eine 
inhaltliche Neuerung gibt es hingegen beim Merkblatt «Berichtspflicht von 
Revisionsstellen bei aufsichtspflichtigen Stiftungen»: Bei segmentierten Verbandspersonen 
(SV bzw. PCC) sind künftig die Segmente im Revisionsstellenbericht anzuführen und im 
Falle einer Auflösung eines Segmentes ist im Revisionsstellenbericht ein entsprechender 
Vermerk aufzunehmen. 

b) Non-Profit Organisationen und das Risiko der Terrorismusfinanzierung 

Das Merkblatt «Missbrauchsrisiken von liechtensteinischen Non-Profit-Organisationen für 
Zwecke der Terrorismusfinanzierung» wurde überarbeitet und aktualisiert.  

Neben der Anpassung der Abteilungsbezeichnung wurden die Punkte 3.2 «Mögliche 
Missbrauchsszenarien und Typologien» (insbesondere im Bereich «Falschdarstellung und 
Sham NPOs») und 4.1 «Von Gesetzes wegen vorgesehene Massnahmen» überarbeitet. 
Mit diesen Änderungen wird sowohl den aktualisierten Publikationen der FATF Rechnung 
getragen als auch den inhaltlichen Änderungen infolge der Reform des Vereins2- und 
Trustrechts3 entsprochen. 

 

3. Grundbuch 

Neue Schalter Öffnungszeiten am Mittwoch 

Wir möchten Sie über eine Anpassung der Schalteröffnungszeiten des Grundbuchs am 
Mittwochabend informieren. 

Bisher: geöffnet bis 18:00 Uhr 

Neu: geöffnet bis 17:00 Uhr (gültig ab 1. September 2026) 

 

2 LGBl 2024/370. 
3 LGBl 2026/12. 

http://www.stifta.li/


 4/4 

Da der überwiegende Teil der Besuche bereits bis 17:00 Uhr erfolgt und der 
Kundenandrang danach erfahrungsgemäss sehr gering ist, passen wir die Öffnungszeiten 
entsprechend an. 

Damit können wir unsere Ressourcen effizient einsetzen und Ihnen weiterhin einen 
verlässlichen und qualitativ hochwertigen Service bieten. 

Wir bitten Sie, die neue Öffnungszeit ab dem 1. September 2026 bei der Planung Ihrer 
Besuche zu berücksichtigen. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen herzlich und freuen uns, 
Sie auch künftig bei uns begrüssen zu dürfen. 


